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Zusammenfassung
Fläche ist eine Ressource, welche aufgrund ihrer Bedeutung
als Träger für Funktionen des Naturhaushalts, der Erholung,
der Klimaregulation und vielem mehr schützenswert ist. Die
anhaltend hohe, nicht nachhaltige Flächeninanspruchnahme
für Siedlungs- und Verkehrsflächen soll deswegenmithilfe ver-
schiedener Umweltziele, wie dem 30-X Hektar-Ziel bis zum Jahr
2030 oder dem Netto-Null-Flächenverbrauchsziel bis 2050, be-
grenzt bzw. in der Bilanz gestoppt werden. Diese Ziele wer-
den auf ihre Praktikabilität untersucht. Es zeigt sich, dass die
Ziele keine Zukunftsvision enthalten, da es bislang auch an
konkreten Bilanzierungsmodellen für die Umsetzung fehlt. Ab-
schließend wird knapp ein Flächenkompensationsmodell vor-
gestellt, das in der Lage ist, die Umweltziele zu operationali-
sieren, und zu einer konkreten und praktikablen Strategie bei-
tragen kann.
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Requirement of a land compensation model to
achieve the land conservation target of ‘net
zero land consumption’

Abstract
Land is a resource that is worth protecting due to its function
as a carrier for the functions of the ecosystem, recreation, cli-
mate regulation and others. The persistently high, unsustain-
able use of land for settlement and transport areas should
therefore be limited or halted with the help of various envi-
ronmental targets, such as the 30-X hectare target by 2030 or
the net-zero land take target by 2050. These targets are anal-
ysed. It becomes clear that the targets represent a vision for
the future that is not very practicable, as there is a lack of con-
crete accounting models for implementation to date. Finally,
a land compensation model is presented that is able to op-
erationalise the environmental targets and can contribute to
a concrete and practicable strategy.

Keywords: Land consumption model � 30-X hectare target �

net-zero land consumption target � land cycle management �

land use � multifunctionality

1 Umweltwirkungen von
Flächenumnutzungen

Flächenumnutzungen sind grundsätzlich normale Vorgänge,
denn es bedeutet in erster Linie, dass Flächen in ihrer Mor-
phologie verändert werden. Die aktuellen Probleme, welche
unter dem Begriff Flächenverbrauch zusammengefasst wer-
den, liegen in der steigenden Intensität und Dominanz der
vom Menschen vorgenommenen, künstlichen Flächenum-
wandlungen. Flächen werden intensiver genutzt, das bedeu-
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tet: Eine Fläche wird für eine Nutzung optimiert und der
Verlust anderer Funktionen bis hin zur Monofunktionalität
wird dabei aus ökonomischen Gründen in Kauf genommen.
Multifunktionalität ist jedoch ein wichtiger Baustein, der
Flächen aus ökologisch-nachhaltiger Sicht, auf die sich die-
ser Kommentar ausschließlich bezieht, für den Naturhaus-
halt wertvoll macht. Die Ressource Fläche fungiert also
als Träger der Funktionen des Naturhaushalts. Oft erfüllt
eine Fläche mehrere Funktionen und wird dadurch zuneh-
mend schützenswerter. Der Schutz der Flächen dient also
keinem Selbstzweck, sondern dem Schutz der Funktionen
und Nutzungen des Freiraums sowohl im Innen- als auch
im Außenbereich.

Aus ökologisch-nachhaltiger Perspektive sind bei Flä-
chenumnutzungen Art und Intensität entscheidend dafür, ob
negative Einflüsse auf die Umwelt entstehen. Bei bisheri-
ger Betrachtung wird die Multifunktionalität (sich räumlich
überlagernde Funktionen) noch zu wenig betrachtet. Eine
aktuell geplante Novellierung des Baugesetzbuchs1 (vgl. §1c
Abs. 5 BauGB) führt unter dem Begriff Abwägungsmateri-
al die Mehrfachnutzung von Flächen an, was als ein erster
Schritt bei der Betrachtung der Qualitäten von Flächen ver-
standen werden kann. Wenn Flächen so gestaltet werden,
dass sie multifunktional und/oder strukturell vielfältig sind,
können Umnutzungen von Flächen sogar einen positiven
ökologischen Effekt entfalten. Als Beispiel kann eine tra-
ditionelle, kleinteilige Kulturlandschaft aufgeführt werden,
welche als Erholungs- und Kaltluftentstehungsgebiet sowie
zur Neubildung von Grundwasser und als Lebensraum für
Tiere, Pflanzen und Pilze fungieren kann. Werden Flächen
jedoch so gestaltet, dass ihr Funktionsspektrum sich der Mo-
nofunktionalität angleicht, wirkt sich dies meist negativ auf
die Umwelt aus.

Obwohl die Multifunktionalität einen wichtigen Baustein
der Qualität von Flächen darstellt, klingt diese im aktuellen
Diskurs zum Flächensparen nur unzureichend an. Flächen-
sparende Ansätze wie beispielsweise Flächenkontingentie-
rung und Flächenzertifikatehandel ermöglichen quantitati-
ves Flächensparen, berücksichtigen jedoch nicht die Quali-
tät der umzunutzenden Flächen. Flächenkontingentierung
und Flächenzertifikatehandel weisen zweifelsohne in die
richtige Richtung für den Schutz der Ressource Fläche,
allerdings muss die Qualität von Flächen in solche Über-
legungen einbezogen werden. Sonst besteht weiterhin das
Risiko, trotz grundsätzlich richtiger Bestrebungen qualita-

1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden
ist.

tiv hochwertige Flächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen
umzuwidmen.

Der Grund für diese eingeschränkte Sichtweise auf das
Flächensparen ist in der politischen Diskussion verortet.
Aufgrund der hohen Nutzungsansprüche (vgl. z. B. Hüpp-
auff 2023: 389) an die Fläche konnte man sich politisch nur
auf die Einführung des Flächensparens als Abwägungsbe-
lang im Raumordnungsgesetz einigen; dieser erlaubt jedoch
nur eine sehr begrenzte Wirksamkeit. Alle Flächenschutz-
ziele sind als rechtlich nicht bindende Umweltziele ausge-
staltet, die keine spürbaren Auswirkungen auf den anhaltend
hohen Flächenverbrauch haben. Als prominenteste Umwelt-
ziele sind in Deutschland das 30-X Hektar-Ziel und das Net-
to-Null-Flächenverbrauchsziel zu nennen, welche im Fol-
genden knapp vorgestellt werden. Darüber hinaus werden
für die beiden Umweltziele Forderungen formuliert, damit
diese ihre intendierte Wirkung entfalten können. Im Zuge
der Beschäftigung mit der Umsetzung der Flächenschutzzie-
le wird deutlich, dass die Ziele inhaltlich geschärft werden
müssen und eine Form der Flächenkompensation nötig ist
(vgl. z. B. Lacoere/Decoville/Delattre et al. 2025).

2 30-X Hektar-Ziel: Der bisherige
Ansatz und weitere Forderungen

Das Ziel, bis zum Jahr 2030 weniger als 30 Hektar pro
Tag zu verbrauchen, ist in der Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung verankert (Bundesregierung 2021: 271;
Bundesregierung 2024: 65), ein Umweltziel, das als 30-X
Hektar-Ziel bezeichnet wird. Mit dem Faktor X, welcher
das ursprüngliche und im Jahr 2020 verfehlte 30-Hektar-
Ziel präzisiert, wird mit dem Wert 10 angegeben, was ei-
ne maximale Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflächen
von 20 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 ergibt (vgl.
BMUB 2016: 82). Dabei wird die Flächeninanspruchnah-
me für Siedlungs- und Verkehrsflächen im Außenbereich
auf rein quantitativer Ebene betrachtet und bewertet. Ob-
wohl dieses Umweltziel keine rechtliche Bindungswirkung
hat, wird dem 30-X Hektar-Ziel eine hohe sinnbildliche
Bedeutung zugesprochen, da es neben nationalen auch in-
ternationale politische Interessen, wie das Sustainable De-
velopment Goal 11 (SDG) widerspiegelt (vgl. UN 2015).

Das 30-X Hektar-Ziel thematisiert die Flächeninan-
spruchnahme rein quantitativ, da es nur die tägliche Zunah-
me der Siedlungs- und Verkehrsflächen im Außenbereich
berücksichtigt. Grundlage für die Einschränkung auf den
Außenbereich ist der Bezug auf den Indikator Anstieg
der Siedlungs- und Verkehrsfläche (vgl. Statistisches Bun-
desamt 2023: 90). Im Rahmen dieses Indikators werden
Siedlungs- und Verkehrsflächen folgendermaßen definiert:
„Siedlungs- und Verkehrsfläche ist nicht gleichzusetzen
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mit versiegelter Fläche. Zur Siedlungsfläche zählen die
Nutzungsarten Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbeflä-
che, öffentliche Einrichtungen sowie Erholungsfläche und
Friedhöfe“ (Statistisches Bundesamt 2023: 90). Dadurch
wird der Innenbereich, inklusive noch vorhandener Freiflä-
chen und dem ,Außenbereich im Innenbereich‘ komplett zu
den Siedlungs- und Verkehrsflächen gerechnet. Fände eine
Nachverdichtung im Innenbereich statt, würde diese nicht
als Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrs-
flächen gewertet, da bereits vorhandene Siedlungs- und
Verkehrsfläche lediglich umgenutzt und nicht neu in An-
spruch genommen würde. Deswegen kann der Indikator nur
Flächeninanspruchnahmen im Außenbereich betrachten.

Eine weitere Einschränkung bei der Betrachtung von Flä-
cheninanspruchnahmen auf der Basis des 30-X Hektar-Ziels
ist die Ausnahmeregelung für Nutzungen des Rohstoffab-
baus und der Energieerzeugung. Beim Aspekt Energieer-
zeugung ist zu beachten, dass Freiflächen-Photovoltaik be-
reits über die Gewerbeflächen abgebildet wird und damit
in die Flächenstatistik miteinfließt. Sonst werden Flächen-
inanspruchnahmen im Bereich des Rohstoffabbaus und der
Energieerzeugung bewusst nicht zum Indikator Anstieg der
Siedlungs- und Verkehrsfläche gerechnet, obwohl auch bei
solchen Umnutzungen Flächen einen Verlust ihrer Wertig-
keit erfahren. Im Indikatorenbericht wird das deutlich, dort
heißt es: „Fläche ist eine begrenzte Ressource. Um ihre
Nutzung konkurrieren beispielsweise Land- und Forstwirt-
schaft, Siedlung und Verkehr, Naturschutz, Rohstoffabbau
und Energieerzeugung“ (Statistisches Bundesamt 2023: 90).

Zusammengefasst ist das 30-X Hektar-Ziel ein Umwelt-
ziel, welches nur einen Teil der tatsächlichen Flächenin-
anspruchnahmen betrachtet und damit kein realitätsgetreu-
es Bild zeichnet. Flächeninanspruchnahmen werden zudem
rein quantitativ und ausschließlich im Außenbereich erfasst.
Um die tatsächliche Flächeninanspruchnahme aus der Per-
spektive der ökologischen Nachhaltigkeit besser widerspie-
geln zu können, werden hier einige Forderungen an die Ge-
setzgebung des Bundes formuliert, um dem 30-X Hektar-
Ziel eine höhere Bedeutung zukommen zu lassen. Wenn-
gleich die Forderungen in erster Linie an die Bundesgesetz-
gebung gerichtet sind, haben alle politischen Ebenen einen
Beitrag bei der Umsetzung der Flächenschutzziele zu leis-
ten. Mit dem Gesetzesvorschlag zum Bodenüberwachungs-
gesetz geht die Europäische Kommission (2023) damit be-
reits weiter in Richtung einer komplementären Bewertung
von Flächen und Böden im Rahmen des Monitorings.

– Der Fokus des Umweltziels sollte nicht ausschließlich
auf dem Außenbereich liegen, sondern auch die Flä-
chen des Innenbereichs miteinbeziehen. Die aktuelle
Annahme, alle Flächen des Innenbereichs seien bereits
durch Siedlungs- und Verkehrsflächen in Anspruch ge-

nommen, ist zu grob und lässt wertvolle freie unbebaute
Flächen im Innenbereich außer Acht. Findet eine Nachver-
dichtung im Innenbereich statt, schont dies zweifelsohne
den Außenbereich, nimmt aber trotzdem eventuell hoch-
wertige unbebaute Flächen in Anspruch. Diese Form
der Flächeninanspruchnahme sollte mitberücksichtigt
werden. Eine Unterscheidung des Innen- und Außenbe-
reichs ist und bleibt sinnvoll und sollte nicht aufgehoben
werden. Im Rahmen einer Variantenanalyse kann es in
Bezug auf die Ressource Fläche wichtig sein, wo eine
Fläche räumlich verortet ist.

– Statt Siedlungs- und Verkehrsflächen (SuV) sollte der
für das 30-X Hektar-Ziel zugrundeliegende Indikator
besser den Anstieg der Siedlungs- und Infrastruk-
turflächen (SuI) betrachten. Damit würden alle vom
Menschen vorgenommenen Flächeninanspruchnahmen
berücksichtigt und angemessen beleuchtet. Um den Indi-
kator Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche zu er-
weitern und dadurch aufzuwerten, würden dann auch die
Nutzungen, welche in die Kategorie Rohstoffabbau und
Energieerzeugung fallen, einbezogen werden. Während
Flächen für Energieerzeugung eindeutig der Infrastruktur
zuzuordnen sind, ist dies bei Flächen für Rohstoffabbau
weniger offensichtlich. Sie gelten dennoch aus der Sicht
der Raumordnung als eine Freiraumnutzung und neh-
men erheblich Flächen in Anspruch.2 Unbebaute Flächen
der Land- und Forstwirtschaft sowie des Naturschutzes
und der Erholung sollten weiterhin nicht zur Flächen-
inanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen
bzw. Siedlungs- und Infrastrukturflächen zählen. Zu klä-
ren wäre auch der Umgang mit Wasserflächen, da auch
solche Flächen erheblich von ihrem natürlichen Zustand
und funktionalem Beitrag für den Naturhaushalt durch
menschliches Eingreifen abweichen können.

– Neben der quantitativen Zieldimension sollte die Qua-
lität der Flächen mitbetrachtet werden. Bei der Flä-
cheninanspruchnahme wird bereits der Indikator Frei-
raumverlust miteinbezogen, welcher als ein erster Ansatz
für die Betrachtung der Flächenqualität angesehen wer-
den kann (vgl. Statistisches Bundesamt 2023: 93). Inhalt-
lich geht es dabei um das Verhältnis von Freiraumflächen
zur Einwohnerzahl. Mit Freiraumflächen werden Vegeta-
tionsflächen, Abbauflächen und Wasserflächen bezeich-
net (Statistisches Bundesamt 2023: 93). Freiflächen im
Innenbereich werden trotz ihrer hochwertigen Qualitäten
nicht in diesem Indikator berücksichtigt. Für die Qualität
von Flächen sollte unter anderem die (Multi-)Funktiona-

2 https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-
oekosysteme/flaeche/flaechenverbrauch-fuer-rohstoffabbau#
inlandische-rohstoffentnahme (30.07.2025).
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lität der Flächen für den Naturhaushalt ausschlaggebend
sein und ein Bezug zur räumlichen Verortung hergestellt
werden.

– Einführung eines Flächenkompensationsmodells für
das 30-X Hektar-Ziel. Mit fortschreitender Zeit, der Ver-
schärfung des Ziels von weniger als 30 Hektar auf besser
maximal 20 Hektar pro Tag und dem ebenfalls zunehmen-
den Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche bzw. der
Siedlungs- und Infrastrukturfläche an der Gesamtfläche
wird die Einhaltung der Flächenschutzziele zunehmend
dringlicher. Mit der Einführung eines solchen Kompen-
sationsmodells würde jeder Fläche eine substituierbare
Wertigkeit zugewiesen, welche planerische Spielräume
offenhält und eine Flexibilität bei der Einhaltung der
Flächenschutzziele bewirkt.

3 Netto-Null-Flächenverbrauchsziel:
Zukunftsvision oder konkrete
Strategie?

Das Netto-Null-Flächenverbrauchsziel beschreibt eine Net-
to-Reduzierung des Flächenverbrauchs bis zum Jahr 2050.
Erstmals auf europäischer Ebene formuliert mit dem Ziel,
die Europäische Union nachhaltiger zu gestalten (vgl. z. B.
Europäische Kommission 2011),3 wurde dieses Umweltziel
auch für Deutschland festgehalten (unter anderem in Bun-
desregierung 2021 und Bundesregierung 2024). Dabei ist je-
doch kein absoluter Stopp aller Flächeninanspruchnahmen
für Siedlungs- und Verkehrszwecke gemeint, sondern viel-
mehr eine ausgeglichene Bilanz der Flächeninanspruchnah-
men. Dies bedeutet, wenn eine bisher unbebaute Fläche in
eine Siedlungs- und Verkehrsfläche umgenutzt wird, muss
eine andere Fläche aufgewertet werden, um den Flächenver-
brauch zu kompensieren. Eine konkrete Definition bzw. ein
inhaltlich scharfes und allgemein akzeptiertes Verständnis,
was unter diesem Flächenschutzziel zu verstehen ist, fehlt
bisher jedoch. Ebenso wie das 30-X Hektar-Ziel ist dieses
Ziel ein Umweltziel ohne rechtliche Bindung, aber mit Er-
wähnung in den Nachhaltigkeitsstrategien der Bundesregie-
rung (Bundesregierung 2021: 271; Bundesregierung 2024:
65), in welchen eine Flächenkreislaufwirtschaft angestrebt
wird.

Auch die Akademie für Raumentwicklung in der Leib-
niz-Gemeinschaft (ARL) nähert sich dem Thema Netto-
Null Flächenverbrauch und lotet die Bedeutung einer Flä-
chenkreislaufwirtschaft aus (ARL 2024). Die vorher ange-
sprochene nötige Kompensation wird durch folgendes Zi-

3 Vgl. auch https://www.eea.europa.eu/de/signale/eua-signale-
2019/artikel/land-und-boden-in-europa (30.07.2025).

tat gestützt: „Eine Flächenkreislaufwirtschaft mit netto-null
Flächenverbrauch ist nur zu erreichen, wenn bei der Neu-
ausweisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen an einer
Stelle an anderer Stelle im selben Umfang Siedlungs- und
Verkehrsflächen an Natur und Landschaft zurückgegeben
werden“ (ARL 2024: 10). Weiter wird gefordert, dass eine
solche Rückgabe von Flächen an Natur und Landschaft mit
einer Aufwertung der freiwerdenden Flächen einhergehen
muss (ARL 2024: 10). Auch Eichhorn, Adam, Schürholt
et al. (2024: 90) weisen darauf hin, dass eine Renaturali-
sierung (bzw. Flächenaufwertung) ein Novum sowohl im
akademischen Diskurs als auch in der planerischen Praxis
darstellt. Die Forderung von Flächenaufwertungen zeigt da-
bei die Notwendigkeit der Betrachtung der Flächenqualitä-
ten auf.

Der genaue Prozess einer Aufwertung von Flächen, und
damit ihrer Wertigkeit, muss noch präzisiert werden. Als
am naheliegendsten wird hier der Weg über die Indikatoren
erachtet, welche die Flächenwertigkeit beschreiben. Auf die-
se Weise kann das Flächenkompensationsmodell in einem
iterativen Verfahren Hinweise für die besten Ansätze für
Flächenaufwertungen geben.

Auch für das Netto-Null-Flächenverbrauchsziel sind aus
der Sicht eines zukunftsfähigen und verantwortungsvollen
Umgangs mit der Ressource Fläche nachfolgend einige For-
derungen an die Gesetzgebung aufgestellt mit der Intention
das Umweltziel zu schärfen und praktikabel zu gestalten:

– Bei einer Flächeninanspruchnahme sollten für Sied-
lungs- und Verkehrsflächen bzw. Siedlungs- und In-
frastrukturflächen sowohl die Flächen des Außenbe-
reichs als auch die Flächen des Innenbereichs gleicher-
maßen betrachtet werden. Der Miteinbezug des Innen-
bereichs hat neben der realitätsnäheren Betrachtung auch
den großen Vorteil, dass viele Flächen mit hohem Auf-
wertungspotenzial im Innenbereich liegen. Ein Beispiel
hierfür sind Industriebrachen oder sonstige stillgelegte
und damit untergenutzte Flächen im Innenbereich. Wür-
de weiterhin nur der Außenbereich auch bei Einhaltung
des Netto-Null-Ziels betrachtet, würden die für eine wei-
tere Flächenumwidmungsdynamik dringend benötigten
Aufwertungsflächen schnell aufgebraucht. Auch würden
Aufwertungen4, welche im Innenbereich stattfinden, folg-
lich nicht positiv in der Flächenbilanz erscheinen und die
Spielräume bei der Planung einschränken. Die durch die
Einbeziehung des Innenbereichs gewonnene planerische
Flexibilität wird wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung
des Umweltziels beitragen.

4 Beispielsweise Maßnahmen zur Entsiegelung, Sanierung von Alt-
lasten oder Wiedervernässung von Flächen.
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– Das Netto-Null-Flächenverbrauchsziel sollte nicht als
eine bloße Verschärfung des 30-X Hektar-Ziels be-
trachtet werden, obwohl beide Ziele im weiten Sinne
denselben Zweck haben, nämlich effektiven Flächen-
schutz zu gewährleisten. Während das 30-X-Ziel le-
diglich einen reduzierten Anstieg der Siedlungs- und
Verkehrsflächen fordert, verlangt das Netto-Null-Ziel
einen Netto-Stopp der Flächeninanspruchnahmen für
Siedlungs- und Verkehrsflächen bzw. Siedlungs- und
Infrastrukturflächen, der in der Flächenbilanz sichtbar
werden soll. Zudem betrachtet das 30-X Hektar-Ziel
aktuell nur die quantitative Zieldimension der Flächen-
inanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen.
Spätestens bei Etablierung einer Flächenkreislaufwirt-
schaft wird es zwingend notwendig, auch die ökologisch-
nachhaltigen Qualitäten der Flächen miteinzubeziehen,
da Flächen gleicher Ausdehnung unterschiedliche Quali-
täten aufweisen können.

– Der Ressourcencharakter der Fläche sollte stärker
hervorgehoben werden. Die aktuelle Planungspraxis
und Rechtslage erwecken den Anschein, dass weiterhin
Siedlungs- und Verkehrsflächen unbegrenzt ansteigen
könnten. Die negativen Folgen für Natur und Mensch
sind zwar bekannt, werden jedoch aktuell nicht in relevan-
ter Weise in den Entscheidungsprozess miteinbezogen.
Ohne den Einbezug der belegten Folgen ist die Einfüh-
rung einer vollumfänglichen Flächenkreislaufwirtschaft
nicht nur schwer umsetzbar, es ist auch schwierig, hierfür
Akzeptanz zu schaffen. Das Netto-Null-Ziel und die da-
mit zusammenhängende Flächenkreislaufwirtschaft sind
spätestens zum Jahr 2050 anzustreben, um einen nötigen
ökologisch-nachhaltigen Umgang mit der Ressource Flä-
che zu etablieren. Das ist nur unter Verwendung bzw.
eines Einbezugs eines Flächenkompensationsmodells
möglich. Des Weiteren wäre die Einführung eines Ver-
schlechterungsverbots und eines Verbesserungsgebots
anzustreben, welches bereits aus verschiedenen europäi-
schen Richtlinien, wie z. B. der Wasserrahmenrichtlinie5

(WRRL) bekannt ist (vgl. z.B. §27 WHG6), da diese
Regelungen den Ressourcencharakter der Fläche stärker
hervorheben.

Bisher erscheint das Netto-Null-Flächenverbrauchsziel als
idealistische, wenig praktikable Zukunftsvision, da es bis-

5 Wasserrahmenrichtlinie – Richtlinie 2000/60/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik.
6 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zu-
letzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 409) geändert worden ist.

lang an konkreten Bilanzierungsmodellen für die Umset-
zung fehlt. Das nachfolgend knapp dargestellte Flächenkom-
pensationsmodell ist ein Ansatz, um das Umweltziel zu ope-
rationalisieren und hin zu einer konkreten und praktikablen
Strategie zu entwickeln.

4 Flächenkompensationsmodell als
Lösungsansatz zum Erreichen der
Flächenschutzziele

Die Kompensation von Flächen beruht auf der Annahme,
dass Flächen eine Wertigkeit besitzen, welche für Sied-
lungs- und Infrastrukturzwecke auf anderen Flächen sowohl
im Innen- als auch im Außenbereich substituierbar ist. Jede
Fläche hat demnach eine individuelle Flächenwertigkeit, die
in Form eines numerischen Werts wiedergegeben wird und
sich aus mehreren Indikatoren berechnet. Die Indikatoren
werden dabei in die Zieldimension Quantität (z. B. Anstieg
der Siedlungs- und Verkehrsfläche) und Qualität (z. B. Mul-
tifunktionalität von Flächen in Form von Ökosystemleis-
tungen wie CO2-Speicherung oder Versorgung mit Nutz-
und Trinkwasser) unterteilt. Aufgrund ihrer Struktur, der
Zusammensetzung aus mehreren Indikatoren, welche un-
terschiedliche Teilbewertungen über eine Fläche abgeben,
kann die Flächenwertigkeit verändert werden. Je höher der
Betrag der Flächenwertigkeit, desto wertvoller ist die Flä-
che. Eine anerkannte Kombination verschiedener Indikato-
ren, welche die Flächenwertigkeit ausreichend realitätsnah
widerspiegeln, fehlt jedoch bislang.

Ziel des Flächenkompensationsmodells ist eine Flächen-
kreislaufwirtschaft. Das bedeutet, dass sich das Flächenka-
pital7 nicht mehr verringern darf. In Bezug auf Deutsch-
land darf dann bis zum Jahr 2050 das gesamte Flächen-
kapital in der Bilanz nicht unter den Wert zum Stichtag
31.12.2049 fallen bzw. es muss eine Flächenkreislaufwirt-
schaft schon vorher etabliert worden sein. Es gibt bereits
vielversprechende Ansätze, um das 30-X Hektar-Ziel zu
erreichen, z.B. Flächenkontingentierung und Flächenzertifi-
katehandel (Bizer/Bovet/Henger et al. 2012; Henger/Daniel/
Schier et al. 2019). Zur Erreichung einer Flächenkreislauf-
wirtschaft als Ergebnis einer erfolgreichen Umsetzung des
Netto-Null-Flächenverbrauchsziels reichen die bestehenden
Ansätze jedoch nicht aus. Nur ein planerisches Konstrukt,
welches eine Form der Flächenkompensation beinhaltet, hat
Aussicht auf eine erfolgreiche Implementierung einer Flä-
chenkreislaufwirtschaft. Die bloße Konzentration auf do-
minante Flächennutzung reicht nicht aus. Andere, bisher

7 Mehrere Flächen bilden ein Gebiet. Die Summe der Flächenwer-
tigkeiten eines Gebiets ist das Flächenkapital.
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zu wenig betrachtete Aspekte, wie die Multifunktionalität,
müssen in den Vordergrund gerückt werden.

5 Fazit
Der Schutz der Ressource Fläche ist essenziell für einen
funktionsfähigen Naturhaushalt und seiner nachhaltigen
Nutzung. Dabei wird der Flächenschutz zunehmend dring-
licher, da die Flächen für Siedlungs- und Verkehrsflächen
bzw. Siedlungs- und Infrastrukturflächen stetig zunehmen.
Zeitgleich ist ein mangelndes Bekenntnis zum Flächen-
schutz sowohl in Gesellschaft, Wirtschaft und damit auch
der Politik erkennbar. In allen drei Bereichen ist ein weitrei-
chendes Umdenken erforderlich, um die Flächenschutzziele
wie das 30-X Hektar-Ziel als auch das Netto-Null-Flächen-
verbrauchsziel einhalten zu können. Auch widersprüchliche
politische Zielvorgaben, wie beispielsweise der Neubau von
hunderttausenden Wohnungen im Außenbereich pro Jahr
bei gleichzeitig hohem Leerstand von Wohnungen, und
der Appell weniger Fläche zu verbrauchen, müssen durch
kluges und entschiedenes Handeln in Einklang gebracht
werden.

Zudem müssen bereits existierende Flächenschutzziele
verbindlich im Gesetz verankert werden. Der bisherige An-
satz über wenig verbindliche Vorgaben ist fehlgeschlagen
und es bedarf nun verbindlicher und stringenter Vorgaben
für den Umgang mit der Ressource Fläche. Hierzu ist die
Multifunktionalität von Flächen als wichtiger Ausgangs-
punkt deutlich erfolgversprechender. So könnten mithilfe
eines Flächenkompensationsmodells planerische Spielräu-
me offengehalten werden und eine Flexibilität bei der Ein-
haltung der Flächenschutzziele ermöglicht werden, welche
einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem ,klassischen‘
Flächensparen, der Restriktion von Flächenneuinanspruch-
nahme, darstellt. In diesem Kommentar wurden bereits
einige wesentliche Bausteine eines möglichen Flächenkom-
pensationsmodells umrissen, dennoch besteht weiterhin
erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf und es
fehlen modellhafte Anwendungen, um ein solches Modell
in der Praxis zu implementieren.
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